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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Im Juni kam etwas Bewegung in die starren Fronten, als die Internationale
Arbeitsorganisation ILO ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 89 verabschiedete,
welches die Bedingungen für Ausnahmen vom Frauen-Nachtarbeitsverbot regelt. Die
neuen Lockerungen werden dabei nur gewährt, wenn die Sozialpartner in einer Branche
oder einem Beruf zustimmen; sie kann auch für einzelne Betriebe nach Konsultation
der Sozialpartner von einer staatlichen Behörde bewilligt werden, sofern der Betrieb
punkto Sicherheit, Gesundheitsschutz und Chancengleichheit für Frau und Mann die
nötige Gewähr bietet; Schwangere und Wöchnerinnen sollen weiterhin einen
besonderen Schutz geniessen. Für die Gewerkschaften schien sich hier ein gangbarer
Kompromiss anzubahnen, umso mehr als die ILO gleichzeitig ein allgemeines
Abkommen über die Nachtarbeit (Übereinkommen 171) annahm, in welchem die
gesundheitliche Schädlichkeit der Nachtarbeit erneut bekräftigt und zu grösster
Vorsicht bei der Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemahnt wurde. Anders als ihre
ausländischen Kollegen, die zuletzt Einlenken auf den Kompromissvorschlag
beschlossen, verweigerten hingegen die schweizerischen Arbeitgeber dem
Zusatzprotokoll ihre Zustimmung. In den folgenden Monaten drängten sie immer wieder
darauf, die Schweiz solle das Abkommen 89 innerhalb der dafür vorgesehenen Frist
(Ende Februar 1992) aufkündigen. 1

ANDERES
DATUM: 28.06.1990
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat entschied bis Ende Jahr nicht in dieser Frage. Im Nationalrat darauf
angesprochen, erinnerte er zwar daran, dass 97 der insgesamt 158 ILO-Mitgliedstaaten
diese Konvention nicht unterzeichnet haben – darunter so bedeutende wie Australien,
die USA, Kanada, Japan, Dänemark, Finnland, Schweden und Grossbritannien –
versprach aber, keine voreiligen Schritte unternehmen und vor einer allfälligen
Kündigung des Übereinkommens die Meinung der interessierten Kreise einholen zu
wollen. Aus dem Biga war verschiedentlich zu vernehmen, der Bundesrat könnte seinen
Entscheid über eine Aufkündigung des Abkommens beziehungsweise über eine
Unterzeichnung des Zusatzprotokolls von der Haltung der EG-Staaten abhängig machen.
Nachdem der EG-Kommissionspräsident Delors im Januar den Willen bekundet hatte,
auch den Bereich der Nachtarbeit im Rahmen des europäischen Binnenmarktes
einheitlich zu regeln, stellte sich die Frage, ob es nicht sinnvoller sei, mit den
Revisionsarbeiten am Arbeitsgesetz so lange zuzuwarten, bis die angekündigte EG-
Richtlinie vorliegt. 2

ANDERES
DATUM: 17.11.1990
MARIANNE BENTELI

Die Kontroverse um die Revision des Arbeitsgesetzes, deren Kernpunkt die Lockerung
des Nacht- und Sonntagsarbeitsverbots für Frauen in der Industrie ist, verlor auch im
Berichtsjahr nichts von ihrer Heftigkeit. Während die Arbeitgeberorganisationen die
Vorschläge zwar begrüssten, aber als zu wenig weit gehend bezeichneten, stiess der
Entwurf bei den Gewerkschaften, in kirchlichen Kreisen und bei den
Frauenorganisationen auf scharfe Ablehnung. Ahnlich gespalten waren die
Bundesratsparteien. FDP und SVP zeigten sich mit der Lockerung grundsätzlich
einverstanden, SP und CVP wollten hingegen an den geltenden Schutzmassnahmen
festhalten. 3

ANDERES
DATUM: 31.12.1990
MARIANNE BENTELI

Während die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit seit der Mitte der 80er Jahre
regelmässig um 0,1 bis 0,2 Stunden pro Jahr zurückging, verharrt sie seit 1993
konstant bei 41,9 Stunden. Nach den Schätzungen des BIGA wurde im Berichtsjahr
lediglich im Baugewerbe und im Dienstleistungsbereich ein leichter Rückgang der
Wochenarbeitszeit registriert. 4

ANDERES
DATUM: 31.12.1995
MARIANNE BENTELI
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Die Gewerkschaft Unia, die neue Dienstleistungsgewerkschaft des SGB, erklärte, sie
wolle vermehrt gegen die Arbeit auf Abruf vorgehen und mittelfristig ein generelles
Verbot dieses prekären Anstellungsverhältnisses anstreben. Gemäss den Schätzungen
der Unia arbeitet rund ein Drittel aller Angestellten von Warenhäusern und
Grossverteilern auf Abruf. Diese müssen dem Betrieb jederzeit zur Verfügung stehen,
ohne jeglichen Anspruch auf eine fixe Anzahl Arbeitsstunden oder ein gesichertes
Einkommen zu haben. Als ersten Betrieb nahm die Unia den Grossverteiler Denner ins
Visier, der im Frühjahr Hunderte von Verkäuferinnen und Magaziner vor die Wahl stellte,
entweder einen neuen Arbeitsvertrag mit Arbeit auf Abruf oder die Kündigung zu
akzeptieren. 5

ANDERES
DATUM: 27.06.1997
MARIANNE BENTELI

Der SMUV bot den Arbeitgebern der Metall- und Maschinenindustrie für den neu
auszuhandelnden Gesamtarbeitsvertrag einen Tausch an: Flexiblerer Einsatz der
Arbeitskräfte gegen eine Verkürzung der Arbeitszeit um 10% ohne Lohnabbau. Er
präsentierte dazu ein Jahres-Arbeitszeit-Modell. Nationalrat und Volkswirtschafter
Strahm (sp, BE) bezeichnete eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn als
wirtschaftlich durchaus tragbar. Das neue Modell verbessere die Arbeits- und
Kapitalproduktivität, da flexiblere Arbeitszeiten eine längere Nutzung der Maschinen
ermöglichten. Dies bringe enorme Gewinne, weil die Kapitalkosten pro Arbeitsstunde
und Stück gesenkt würden. Der Vorschlag sei in sich selber finanziert und eine enorme
Chance für die Flexibilisierung der Arbeitszeiten in der Industrie. Die Arbeitgeberseite
lehnte generelle Arbeitszeitverkürzungen kategorisch ab und bezweifelte den vom SMUV
vorgerechneten Produktivitätsgewinn. Das neue Modell würde die Arbeit verteuern und
viele Mitgliederfirmen schwer in ihrer Konkurrenzfähigkeit treffen. Erste Gespräche
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft fanden im Dezember statt. 6

ANDERES
DATUM: 18.11.1997
MARIANNE BENTELI

Die sozialpartnerschaftlich ausgehandelte Flexibilisierung der Arbeitszeit nimmt
ständig zu. Sie gilt bereits in dem bis ins Jahr 2000 geltenden Gesamtarbeitsvertrag im
Bauhauptgewerbe, wo für eine Vollzeitbeschäftigung von jährlich 2125 Arbeitsstunden
ausgegangen wird; im Winter gilt eine Minimalarbeitszeit von 37,5 Wochenstunden, in
der bauintensiven Sommerzeit eine von 45 Wochenstunden. In der Metall- und
Maschinenindustrie sowie im Gastgewerbe wird sie durch die im Berichtsjahr
abgeschlossenen neuen Gesamtarbeitsverträge etabliert. 7

ANDERES
DATUM: 30.06.1998
MARIANNE BENTELI

D’après l’analyse VOX, ce sont en premier lieu les électeurs du centre-droit qui se
sont prononcés en faveur du projet. Parmi les partisans des quatre plus grands partis,
les partisans du PLR l’ont approuvé à hauteur de 74% et ceux du PDC à 64%. Une fois
n’est pas coutume, ce sont donc les électeurs de l’UDC (54%) et du PS (41%) qui ont fait
preuve d’un degré d’hétérogénéité marqué. En outre, la possession d’une voiture a
également joué un rôle déterminant lors de la formation d’opinion individuelle. En
effet, les auteurs de l’analyse ont établi que les automobilistes ont fortement adhéré à
la libéralisation des heures d’ouverture des magasins de stations-service. 8

ANDERES
DATUM: 23.09.2013
LAURENT BERNHARD
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